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Satzung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe über die 
Aufnahmeprüfung für den Bachelorstudiengang Lehramt 

Sekundarstufe I, Profilierung Europalehramt 

 
vom 15. Mai 2025 

 
Aufgrund von § 58 Absatz 4 Landeshochschulgesetz (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) 
in der Fassung vom 1. Januar 2025, zuletzt geändert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17. 
Dezember 2024 (GBl. 2024 Nr. 114) hat der Senat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 
gemäß § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 LHG am 6. Mai 2025 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Diese Satzung regelt den Zugang zum zulassungsfreien Bachelorstudiengang Lehramt 

Sekundarstufe I, Profilierung Europalehramt. 
 

(2) Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung. 

 
§ 2 Frist 
Der Antrag auf Zulassung ist 

für das Wintersemester bis zum 15. September 
für das Sommersemester bis zum 15. März 

eines Jahres zu stellen. 

 
§ 3 Aufnahmeprüfung 
(1) Die Zulassung zum Studium im Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Profilierung 

Europalehramt setzt zusätzlich zur Hochschulzugangsberechtigung den Nachweis der 
fachspezifischen Studierfähigkeit durch die erfolgreiche Teilnahme an einer 
Aufnahmeprüfung im Sinne von § 58 Absatz 4 LHG voraus. 
 

(2) Die Aufnahmeprüfung umfasst 

1. den Nachweis von Sprachkenntnissen in der gewählten Zielsprache der Profilierung 
Europalehramt mindestens auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER) gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 LHG 
und 

2. den Nachweis qualifizierter Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache in der 
Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 LHG auf dem 
Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER). 

 
§ 4 Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse der gewählten Zielsprache der 
Profilierung Europalehramt 
(1) Die Bewerberin oder der Bewerber weist die gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 1 erforderlichen 

Sprachkenntnisse in der gewählten Zielsprache der Profilierung Europalehramt durch die 
erfolgreiche Teilnahme an einer qualifizierten Sprachprüfung nach. 
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(2) Die in Anlage 1 genannten Sprachzertifikate werden als Nachweis anerkannt. Im 
Zweifelsfall entscheidet die Senatskommission Europalehramt. 

 
§ 5 Bewerbung für ein höheres Fachsemester 
Die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 gelten entsprechend für Bewerberinnen oder Bewerber, die 
sich für ein zweites oder höheres Fachsemester im Bachelorstudiengang Lehramt 
Sekundarstufe I, Profilierung Europalehramt bewerben. 

 
§ 6 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe in Kraft. 
 

(2) Gleichzeit tritt die Satzung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe über die 
Aufnahmeprüfung für den Bachelorstudiengang Lehramt Grundschule, Profilierung 
Europalehramt und den Bachelorstudiengang Lehramt Sekundarstufe I, Profilierung 
Europalehramt vom 19. März 2019 außer Kraft. 

 
 
 
Karlsruhe, den 15. Mai 2025 

 
 

 
  gez. Prof. Dr. Klaus Peter Rippe 

Rektor 
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Anlage 1 Nachweis der Sprachkompetenz gemäß § 3 
Der Nachweis der Sprachkompetenz im Rahmen der Aufnahmeprüfung gemäß § 2 Absatz 
2 Nummer 1, § 3 kann durch eines der folgenden Sprachzertifikate erfolgen, das zum 
Zeitpunkt der Bewerbung für den jeweiligen Studiengang nicht älter als drei Jahre sein 
darf: 

1. Englisch 
• TOEFL (paper: 572 pts., computer-based: 227 pts., internetbased [iBT]: 87 pts.): 

Test of English as a Foreign Language des Educational Testing Service (ETS), 
• CAE (Certificate in Advanced English), Cambridge ESOL, Grade C, 
• CPE (Certificate of Proficiency in English), Cambridge ESOL, Grade C, 
• IELTS (International English Language Testing System), Cambridge ESOL, Band 

5.5, 
• abgeschlossenes Hochschulstudium in der Zielsprache, 
• European Baccalaureate mit Englisch als (bestandener) 1. oder 2. Sprache, 
• mindestens zweijährige nachgewiesene Berufstätigkeit in einem Land 

der Zielsprache, 
• entsprechende Niveaubestätigung im Abiturzeugnis. 

 
2. Französisch 
• DELF (Diplôme d’Études en Langue Française), Niveau B2 (für den Erlass 

des schriftlichen Teils) oder DALF (Diplôme approfondi de Langue Française), 
Niveau C1, 

• TCF (Test de Connaissance du Français), Niveau 4 (mind. 450 Punkte) (für 
den Erlass des schriftlichen Teils) oder Niveau 5, 

• AbiBac, 
• Baccalauréat (französisches Abitur), 
• abgeschlossenes Hochschulstudium in der Zielsprache, 
• European Baccalaureate mit Französisch als (bestandener) 1. oder 2. Sprache, 
• mindestens zweijährige nachgewiesene Berufstätigkeit in einem Land 

der Zielsprache, 
• entsprechende Niveaubestätigung im Abiturzeugnis. 
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